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Sachverhalt: 
Die Gemeinde Hoisdorf hat über die Einreichung eines Förderantrages zur Erstellung eines 
Wärmeplans beraten. Die Gemeindevertretung sprach sich für die Antragstellung aus.  
Aufgrung der Dringlichkeit und der zu erwartenden hohen Anzahl an Förderanträgen sollte 
die Entscheidung über eine Eilentscheidung des Bürgermeisters erfolgen. 
 
Der Bürgermeister hat daher per Eilentscheidung gem. § 50 Abs. 3 GO angeordnet, den 
Förderantrag für die Gemeinde Hoisdorf zeitnah einzureichen. 
 

Finanzielle / umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen: 
Keine 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Eilentscheidung des Bürgermeisters, den Förderantrag zur Erstellung eines Wärmeplans 
einzureichen, wird zur Kenntnis genommen. 
 

Anlage/n: 
Keine 
 

Sitzungsvorlage (öff. Beratung)    
2023/004/0126  
Gemeinde Hoisdorf 
 
Status voraussichtlich: öffentlich 

13.07.2023 
 
Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 
Gaby Engeland  

 

Kenntnisnahme einer Eilentscheidung des Bürgermeisters über die 
Beantragung von Fördermitteln zur Erstellung eines Wärmeplans 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Hoisdorf (Entscheidung) 24.07.2023 Ö 


	Vorlage

